
., 

, i' 

. der Beilagen zuden,'stenographischen ,Protokollen des Nationalrates 

E R R EIe H XIII. Gesetzgebungspex'iode 

, BUNDESMINISTERIUM . 1010 Wien, den .................. ?.~ ..... ~.~.~ ............ _ ............ l97.~ ... 
füR GESUNDHEIT UND UMWEL TSCHljTZ ' ~~~~:gs; 56 ss 

Zl. 50.004/194/0/1';;'74 

B e a n t~w~o r t u:n g 

4~t2S IA.8. 
ZU -102~ IJ· 
Präs. m ... ~.~·.:~~.~J974 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. SCRINZI 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit 'und Umweltschutz betref­
fend Maßnahmen bezüglich Hygiene in 
Schwimmbädern (No .. 1627/J~NR/1974) 

I 

In der gegenständlichen Anfrage vJerden an mich 
f()lgende:Fragen gerichtet: 

11 10 Welche Maßnahmen hat d'as Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz bisher von sich aus 
ergriffen.; um den Stand. der Hygiene in österreichischen 
Hallen- und Freischwimmbädern zu untersuchen, bzw.den 
bestehenden AnfoI'derungenanzupassen ? 

20 Was wird diesbezüglich in nächster Zeit unter­
nommen werden, bz"v.. bis wann ist" mi t der Ausarbeitung 
entsprechender Entwürfe (Hygienevorschriften, L'eistungs­

'katalog etc.') zu rechnen? 11 

In Beantwort'ung'dieiser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1" : 

Den Fragen der Badewasserhygiene widmet mein 
Bundesministerium seit seiner Errichtung größte Auf­
merksamkeit. 

I. Zunächst vlurde di.e fachliche Problematik im 
Rahmen von Landessanitätsdirektorenkonferenzen und Amts­
ärztefortbildungskursen eingehend erörtert. Eine e~n-
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schlägige Untersuchung von Frau UnivoDozo Diplolngo 
Dro Gertraud \.[ e b e r vom Hygiene-Institut der 
Universität Wien (Vorstand: Profo Dro FLAJ.VIM),diedie 
grundlegenden Anforderungen an die Hygiene sowohl bei 
freien natürlichen Badegei.-vässern als auch bei künst­
lichen Schwimmbädern zum Gegenstand hat, .. wurde vom 
Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz zur 
.Information der mit der Überprüfung der Bad.ewasser-
qualität befaßten Sanitätsbehörden bzwo der sonst 
interessierten Stellen am 150 September 1972 in den 
"Mitteilungen der österreichischen Sanitätsverwaltung" 
(730 Jhgo Heft 9) veröffentlichto 

110 Im April 1973 wurde ferner Kontakt mit d.em 
Institut für Hygiene Q~d Mikrobiologie der Universität 
Innsbruck (Vorstand: Profo Dro Alfred S chi n z e 1) 
aufgenommen 9 das sich im besonderen mit den Problemen 
9.er Bäderhygiene befaßto Es wurde übereingekommen, daß 
seitens des Hygiene-Institutes Mindesthygienebedingungen 
für Bäder ausgearbeitet werden lli~d nach Abklärung der 
Rechtssituation durch das Bundesministerium für Gesund­
heit und Umweltschutz die weiteren Schritte im engen 
Kontakt unternommen werdeno 

1110 Das Bundesministerium für Gesundheit und Um­
weltschutz war nunmehr bemüht, eine Übersicht über die 
komplexe Rechtssituation auf diesem Gebiet zu gewir...nen. 
Hiebei mußte im wesentlichen festgestellt werden, daß 
Z\<lar gevJisse rechtliche Anknüpfungspunkte für die Vor­
schreibung von \v'asserhygiene-Bedingungen im Vlasserrecht, 
Gevlerberecht, Heil vorkommen- und Kurorterecht und in 
diversen Bauordnlli~gen der Länder enthalten sind, diese 
Rechtsnormen jedoch keine ausreichende Grundlage für 
eine befriedigende Lösung des Problems darstelleno~·-

• 
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IV. Seitens des'B'iindesniinisteriums für Gesundheit 
und Umvlel tschutz, dem auf den zitierten Rechtsgebieten 

'keine Unmittelbare Sachkompetenz zukommt,wurde darauf';' 
hin dieFragegeprüft,ob nicht'derTatbestandflÜber­
wachung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten" im 
Rahmen des Komp~etenztatbestandes '-'Gesundhei tSvlesen" 

, , ' 

gemäß Artikel 10/1/12B-VGalsBasis für eine Regelung 
'auf dem Gebiet §-~r Badevlasserhygiep:e herangezogen werden 
kanrt. 

Nachdem diese Frage auf ,einer Landessanitäts­
direktorenkonferenz am 9. 10. 1973 fachlich diskutiert 
worden war, wurde auf Grund des Ergebnisses dieser 
Konferenz der Oberste Sanitätsrat um ,Ausarbeitung eines 
Gutachtens darüber ersucht, ob bei nicht entsprechender 
Beschaffenheit von Bad e,."äs s ern die Gefahr der Übertragung 
von Krankheiten besteht, und ob Maßnahmen bezüglich Bade­
wasserhygiene der Abwehr von allgemeinen Gefahren für den 
Gesundheitszustand von Menschen dienen. 

Der,Oberste Sanitätsrat hat in seinem Gutachten in 
der 127. Vollversammlung am 2. Feber 1974 ausgesprochen, 
daß durch nicht entsprechende Beschaffenheit von Bade-
vlasser die Gefahr von Infektionen und Krankhei tsüber­
tragungen gegeben ist l.md Maßnahmen bezüglich Badewasser­
hygiene der Abwehr von Gefahren für die Gesundheit von 
Menschen dienen. -In dem Gutachten des Obersten Sani täts-

, -
rates wurden auch fachliche Anregungen für eine ent-
sprechende gesetzliche RegelUng niedergelegt. 

Zu 2. : 

Vom BUIidesministerium für Gesundheit und Umwelt­
schutz wird derzeit im Sinne des angeführten Gutachtens 
des Obersten Sanitätsrates in Zusammenarbeit mit den in 
Betracht kommenden fachlichen Stellen, insbesondere mit 
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'fktdem Hygi ene-Insti tut der Uni versität Innsbruck, der 

Entwurf".'für· eine bundesgesetzliehe RegellIDgbetreffend 
ii~;'Badew~sserhygiene im R:ahmendes ~ompete~ztatbestandes 
" -Gesundhei tswesen(Artike110/1/12 iB-VG) ausgearbei ~et. 

'. ,. ~ 

'Der 'Bundesminister: 

'" 
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